
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung beschließt gemäß 

§ 162 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) die 
Aufhebung der Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes VI „In-
nenstadt -  Zellen 10A, 11A und 14A“ 

 
2 . Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Aufhebungssatzung nach § 162 Abs. 2 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

nach Inkrafttreten der Aufhebungssatzung 
gem. § 162 Abs. 3 BauGB das Grundbuch-
amt zu ersuchen, die Sanierungsvermerke 
in den Grundbüchern zu löschen. 

 
 


